
Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein  

für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 

 
Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung (GemO) für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 
(GVBl. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:  
 

 
 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 
 
Festgesetzt werden: Haushaltsjahr Haushaltsjahr 
 2021 2022 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
  
 der Gesamtbetrag der Erträge auf 1.467.300 € 1.486.800 € 
 der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.555.450 € 1.515.870 € 
 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf - 88.150  € - 29.070 € 
 
2.  im Finanzhaushalt 
 
 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 43.650 € - 4.520 € 
 
 die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.700 € 86.700 € 
 die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 177.550 € 0 € 
 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus 
 Investitionstätigkeit auf - 173.850 € + 86.700 € 
 
 Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus 
 Finanzierungstätigkeit auf + 217.500 € - 82.180 € 

 
 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 
 
 
  Haushaltsjahr Haushaltsjahr 
  2021 2022 
 
 zinslose Kredite auf 0 € 0 € 
 verzinste Kredite auf 50.000 €  0 € 
  ---------------- ---------------- 
 zusammen 50.000 € 0 € 
 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

 
 
 
 

 



§ 4 Steuersätze 
 

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt: 
 
    2021 2022 
1) Grundsteuer    

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)                       300 v.H. 300 v.H. 
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)                       365 v.H. 365 v.H. 

 
2) Gewerbesteuer                        365 v.H. 365 v.H. 
 

§ 5 Beiträge 
 

1. Die wiederkehrenden Beiträge für die Feld- und Waldwege (§ 11 Kommunalabgabengesetz) werden für 
die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wie folgt festgesetzt: 

 
7,50 €/ha 

 
Beitragsmaßstab ist die Grundstücksfläche. 
 

2. Der Einheitssatz für die übrigen zur Entwässerung der Erschließungsanlagen erforderlichen Anlagen 
(Straßenoberflächenentwässerung) wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 der Erschließungsbeitragssatzung in den 
Haushaltsjahren 2021 und 2022 auf 

 
20,27 €/qm 

 
 festgesetzt. 
 

§ 6 Eigenkapital 
 

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres 2019 laut Bilanz 2019 3.686.840,20 € 
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres 2020 3.599.905,38 € 
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021 3.511.755,38 € 
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022 3.482.685,38 € 
 

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß  
§ 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 1.500 € überschritten sind.  
 

 
§ 8 Wertgrenze für Investitionen 

 
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 2.000 € sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen. 
 

§ 9 Inkrafttreten 
 

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2021 in Kraft. 
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 tritt mit Wirkung vom 01. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Gossersweiler-Stein, 
Ortsgemeinde Gossersweiler-Stein 
Ausgefertigt: 
 
Pascal Braun 
Ortsbürgermeister 


